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Neunundzwanzigster Abschnitt 
Übertretungen

§360

(1) Mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Deutsche 
Mark oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
wird bestraft,

1. (weggefallen)
2. wer außerhalb seines Gewerbebetriebes heimlich 

oder wider das Verbot der Behörde Vorräte von 
Waffen oder Schießbedarf aufsammelt;

3. (weggefallen)

4. wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde 
Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, 
welche zur Anfertigung von Metall- oder Papier
geld oder von solchen Papieren, welche nach § 149 
dem Papiergeld gleichgeachtet werden, oder von 
Stempelpapier, Stempelmarken, Stempelblanketten, 
Stempelabdrücken, Postwertzeichen, öffentlichen Be
scheinigungen oder Beglaubigungen dienen können, 
anfertigt oder an einen anderen als die Behörde ver
abfolgt;

5. wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde 
den Abdruck der in Nummer 4 genannten Stempel, 
Siegel, Stiche, Platten oder Formen oder einen Druck 
von Formularen zu den daselbst bezeichneten öffent
lichen Papieren, Beglaubigungen oder Bescheinigun
gen unternimmt oder Abdrücke an einen anderen als 
die Behörde verabfolgt;

6. wer Warenempfehlungskarten, Ankündigungen 
oder andere Drucksachen oder Abbildungen, welche 
in der Form oder Verzierung dem Papiergeld oder 
den dem Papiergeld nach § 149 gleichgeachteten Pa
pieren ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet oder 
wer Stempel, Stiche, Platten oder andere Formen, 
welche zur Anfertigung von solchen Drucksachen oder 
Abbildungen dienen können, anfertigt;

s. § 206 (nach § 330c StGB West)

VERORDNUNG ÜBER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
Vom 16. Mai 1968 

(GBl. 1968 II S. 359; Ber. S. 827)

Schutz der Geldzeichen und Postwertzeichen 
§24

(1) Wer vorsätzlich, ohne die Absicht einer Vor
bereitung von Fälschungen,

3. Drucke, die Geldzeichen der Währung der Deut
schen Demokratischen Republik oder fremder Wäh
rungen oder Postwertzeichen, Freistempelabdrucken 
und internationalen Antwortscheinen zum Verwech
seln ähnlich sind

2. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere In
strumente, die zur Nachahmung oder Verfälschung 
von Geldzeichen (Noten oder Münzen) der Währung 
der Deutschen Demokratischen Republik oder fremder


